
Zeitschrift: Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen

Herausgeber: Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-
Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere

Band: 46 (1973)

Heft: 2

Vorwort: Zu unserer heutigen Nummer

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Zu unserer heutigen Nummer

Wir haben in der letzten Nummer des «Pionier» davon geschrie-
ben, wie wir uns als Angehörige eines ausserdienstlichen militari-
sehen Verbandes auch vermehrt für eine starke und glaubwürdi-
ge Landesverteidigung engagieren müssen. Heute dürfen wir un-

sern Lesern eine Petition unterbreiten, die die Landeskonferenz
der ausserdienstlichen Verbände lanciert hat und an deren Zu-
Standekommen auch der EVU in der Person von Zentralpräsident
Major Leonhard Wyss tatkräftig mitgearbeitet hat. Wir sind über-

zeugt, dass diese Petition mithelfen wird, den Behörden zu zei-

gen, dass die Befürworer einer aktiven Verteidigungspolitik doch
hinter ihnen stehen, wenn sie entsprechende Entscheide zu fäl-
len haben. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
haben durch die Uebernahme des Patronates mitgeholfen, die
Petition in das Volk zu tragen. So schreibt

Nationalrat Dr. G. Schürch (Bern):

«Art. 57 der Bundesverfassung gewährleistet das Petitionsrecht,
ohne zu sagen, was eine Petition eigentlich ist und welche Wir-

kung sie hat. Es gibt Petitionen verschiedener Art, von Einzel-

eingaben bis zu mächtigen Kundgebungen mit Hunderttausen-
den von Unterschriften. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie
keine rechtsgestaltende Wirkung haben. Die Räte lassen sie in

den Petitionskommissionen prüfen und, falls sie darauf eintre-
ten, erteilen sie eine Antwort direkt oder überweisen sie zu wei-
terer Veranlassung dem Bundesrat. Ein Zwang, einer Petition zu

entsprechen — ihre Unterschriften mögen noch so zahlreich sein

— besteht jedoch nicht. 1st die Unterschriftenzahl beträchtlich
und das Anliegen von allgemeiner Tragweite, so kann eine Peti-
tion aber politische Bedeutung erlangen. Sie dient der Informa-
tion der Räte, denen sie helfen, die öffentliche Meinung besser
zu kennen, auch ausserhalb von Wahlzeiten. Vor allem aber •

und darin liegt der Hauptzweck gerade dieser Petition — kann
sie zur Bildung und Formulierung der öffentlichen Meinung die-
nen und Gelegenheit bieten zu vertiefter Aufklärung des Bürgers.
Sie veranlasst das Volk, in einer wichtigen Landesfrage mitzu-
denken und sich zu äussern.

Die Funkion der Petition ist, für die Landesverteidigung gerade
jetzt besonders wichtig. Denn der Stellenwert der Armee in un-

serer Politik der Selbstbehauptung und Friedenssicherung wird

von vielen verkannt, von andern angefochten. Es muss wieder
deutlich gemacht werden, dass unsere Armee in ihrer auf die

Möglichkeiten des demokratischen Kleinstaates zugeschnittenen
Konzeption ein durch kein anderes Mittel ersetzbares Instrument
einer Politik der selbstbehaupteten Neutralität ist. Zwar ist die

Armee hiezu nicht das einzige Mittel. Aber im Rahmen einer Ge-

samtverteidigung ist und bleibt sie vorderhand eine tragende
Säule. Mit internationalen Verträgen, mit Schiedsgerichtsbarkeit,
mit europäischer und weltweiter Zusammenarbeit, mit humanitärer
Hilfe, Friedensforschung, Diplomatie und Freundschaftspolitik all-
ein sichert sich die Schweiz weder Respekt noch das Gewicht,
deren sie bedarf, um in den Spannungen zwischen den Mächten
Bestand und Handlungsfreiheit zu wahren.

Daran ändert auch die gegenwärtige west-östliche Entspannungs-
kampagne nichts. Es ist nicht am Kleinstaat, Vorleisungen zu

machen! Unsere Abwehrbereitschaft darf sich allein an den vor-
handenen Kriegspotentialen orientieren, nicht an den Pokerspie-
len der Supermächte. In der internationalen Wertung ist letzlich
die Armee der einzige überzeugende Beweis dafür, dass es uns
mit Selbstbehauptung, Friedenswillen und internationaler Zusam-
menarbeit wirklich ernst ist. Nur die Armee kann glaubwürdig
ausdrücken, dass wir notfalls bereit sind, für unsere Selbstbestim-
mung im Innern wie gegen aussen einzustehen.
Dazu muss die Armee aber im Rahmen unserer politischen und

wirtschaftlichen Kräfte und im Verhältnis zu unserem geographi-
sehen Raum stark bleiben. Stark ist sie, wenn sie im Sinne der

Konzeption 1966 als Instrument der Abhaltung, der «Dissuasion»,
mit einem auf unsere Möglichkeiten beschränkten Kriegsziel,
punkto Rüstung, Ausbildung und Einsatzdoktrin unerschüttert da-
steht und angemessen weiterentwickelt wird.

Den Verbänden, die diese Petition lancieren, unterschiebe ich

keinerlei Absicht, Volk und Staat militarisieren zu wollen. Bei

einem zahlenmässig so starken Milizheer wie wir es allein brau-
chen können, kann davon gar nie die Rede sein. Dagegen ist es

jetzt Zeit, der Kontestation entgegenzutreten. Dies umsomehr, als

jüngste wehrpolitische Entscheide Zweifel daran geweckt haben,
ob unsere Behörden in Armeefragen ihrer Sache noch sicher
sind. Bedenklich war die Art, wie die Entscheide in der letzter
Zeit mit Irren und Wirren zustandegekommen sind. Dieses Seil-
ziehen hat manchen mehr verunsichert, als die gelockerten For-

men, die Dienstverweigererkampagne oder die pseudorevolutio-
näre Agitation.
Besinnung auf die Grundlagen einer glaubwürdigen militärischen

Landesverteidigung ist deshalb jetzt am Platz. Besonders auch

deswegen, weil wir einer gefährlichen Bestandeskrise entgegen-
gehen und weitere Opfer an Traditionen nötig werden. Da wird

es entscheidend sein, ob jeder Bürger und Soldat von einer se-

riösen Kosten-Nutzen-Rechnung überzeugt sein kann. Wenn ja,

so wird er auch bereit sein, dafür zu zahlen.»

Auftrag an unsere Sektionen

Wir sind überzeugt, dass die Bürger, die die Petition unterschrei-

ben, damit eine eminent wichtige Sache unterstützen. Die Sek-

tionsvorstände sind deshalb gebeten, allen ihren Einfluss geltend

zu machen, dass die Petition auch von seiten des Eidg. Verban-

des der Uebermittlungstruppen die volle Unterstützung erfährt.

Die bevorstehenden Generalversammlungen der Sektionen sind

eine der Gelegenheiten dazu, dies zu tun.
Besonders ist zu erwähnen, dass die Petition von allen Schweizer

Bürgern jeden Alters und Geschlechts unterschrieben werden

kann und dass beim Unterschriftenbogen nicht auf den Wohnort

Rücksicht genommen werden muss. Wm Erwin Schöni

PS. Der Unterschriftenbogen befindet sich auf Seite 4!
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